
Datenschutzhinweis nach Art. 13 und Art. 14 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im 
Zusammenhang mit der „Interessengemeinschaft Altstadt“ 

Die allgemeinen Angaben zu den Kontaktdaten des Verantwortlichen und des behördlichen 
Datenschutzbeauftragten können der Präambel zu den Datenschutzhinweisen auf der Website der 
Stadt Passau unter www.passau.de/Datenschutzhinweise.aspx entnommen werden. Ebenso 
finden Sie dort Ihre Betroffenenrechte. 
 
1. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 
Verwendung 
Ihre personenbezogenen Daten werden im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und 
Abwicklung der Treffen der „Interessengemeinschaft Altstadt“ in der Dienststelle Stadtgestaltung 
erhoben und verarbeitet. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. e), Abs. 3 DSGVO in Verbindung mit 
Art. 4 Abs. 1 BayDSG, Art. 57 Abs. 1 GO (Erhaltung des wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Wohls und die Förderung des Gemeinschaftslebens der Einwohner). 
 
2. Weitergabe von Daten an Dritte 
Ihre personenbezogenen Daten werden hinsichtlich der oben genannten Treffen der 
„Interessengemeinschaft Altstadt“ im erforderlichen Umfang innerhalb der Dienststelle 
Stadtgestaltung und in Absprache mit dem Büro des Oberbürgermeisters verarbeitet. Weitere 
Empfänger können die Referenten der Stadt Passau sein. 
 
3. Löschfristen 
Ihre Daten werden anlassbezogen auf Aktualität überprüft. Ihre personenbezogenen Daten werden 
gelöscht, wenn sich im Zuge dieser Überprüfung ergibt, dass die Daten nicht mehr aktuell sind 
oder für die o.g. Zwecke nicht mehr geeignet sind oder nicht mehr benötigt werden. 
Sofern Sie eine Löschung Ihrer Daten aus unserer Liste wünschen, teilen Sie uns dies mit. 
 

 
4. Pflicht zur Datenbereitstellung 
Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Daten bereitzustellen. Sofern Sie uns Ihre Daten zu den oben 
genannten Zwecken nicht zur Verfügung stellen wollen, können wir Ihnen jedoch nicht 
gewährleisten, dass Sie bei den Treffen der „Interessengemeinschaft Altstadt“ berücksichtigt und 
einbezogen werden. 
 


